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Bundesrates 

B e :r i c h,t 
des Ausschusses für 'l.-.rirtschaftliche Angelegenhei teu 

über den Beschluß des Nationalrates vom 30. Mai 1972, betreffend 
ein Internationales ]'reibord-Übereinkorumen von 1966 samt An
lagen 

In letzter Zeit verkehren in zunehmendem Maße Hochsee
schiffe unter österreichischer Flagge zur See. Um öster
reichiseben Schiffen den Erwerb des internationalen Freibord
zeugnisses zu ermöglichen, ist es nötig, daß das Freibord
Übereinkommen von 1966 durch Österreich ratifiziert wird. Im 
wesentlichen ist der Zweck dieses tTbereinkommens, die Mindest

freiborde d. h. jene Linien, bis zu denen das Schiff im be
ladenen Zustand eintauchen darf, auf völkerrechtlich verbind

liche Weise festzulegen. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genebmigung des vorliegen

den Abkommens die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Erfüllung des Vertrags~,verkes 

erforderiich. 
Der Ausschuß für ,,,irtschaftliche lmgelegenhei ten hat die 

gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung "VJ:rl 20. ,Juni 1972 in 
Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben .. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für wirt

schaftliche Angelegenheiten somit den AntE..~-:ß, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 30 .. Mai 1972, 
betreffend ein Internationales Freibord-Übereinkommen von 1966 

samt Anlagen, vdrd kein Einspruch erhoben. 

W a g n e r 
Berichterstatter 

vlien, am 20 .. Juni -'1972 

Dr. I r 0 
Obmann 
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